
Verhaltenskodex und Selbstverpflichtungserklärung

für alle, die im Verein mit Kindern und Jugendlichen arbeiten oder sie betreuen.

Hiermit verpflichte ich mich, während sportlichen und außersportlichen Aktivitäten, mit den mir anvertrauten Kindern 
und Jugendlichen, die ethischen und moralischen Grundsätze einzuhalten. Das bedeutet im Einzelnen:

· dem persönlichen Empfinden der Kinder und Jugendlichen Vorrang vor meinen persönlichen Wünschen
und Zielen zu geben.

· jedes Kind und jeden Jugendlichen zu achten, seine Entwicklung zu fördern und zu angemessenen sozialen
Verhaltens anderen Menschen gegenüber anzuleiten, z. B.

 ausreichende Selbst- und Mitbestimmungsmöglichkeiten zu bieten

 Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene bei ihrer Selbstverwirklichung zu angemessenem sozialen
Verhalten anderen Menschen gegenüber anzuleiten.

· das Recht der Kinder und Jugendlichen auf Intimsphäre zu achten, z. B.

 Umkleidekabinen angemessen, nach Ankündigung und Erlaubnis zu betreten,

 nicht mit den Kindern und Jugendlichen zu duschen,

 bei Vereinsfahrten nicht mit  Kindern und Jugendlichen in einem Raum zu übernachten, bzw. wenn nur
Gruppenübernachtungen möglich sind, bei gleichem Geschlecht zu übernachten.

· das Recht  der  Kinder und Jugendlichen auf  körperliche Unversehrtheit  zu achten und keine Form der
Gewalt, sei sie physischer, psychischer oder sexueller Art auszuüben, d. h.

 niemanden zu einer Haltung oder Übung zu zwingen,

 niemanden peinlichen oder beschämenden Situation, auch nicht über Social Media, auszusetzen oder
zu erniedrigen

· für  sportliche  und  außersportliche  Aktivitäten  entsprechende  Rahmenbedingungen  zu  schaffen  und  dem
Entwicklungsstand der Kinder und Jugendlichen entsprechende Methoden einzusetzen.

· Vorbild für Kinder und Jugendliche zu sein, d. h.

 die Einhaltung sportlicher und zwischenmenschlicher Regeln zu vermitteln und nach dem Fair-Play Prinzip zu
handeln,

 aktiv gegen Doping, Medikamentenmissbrauch und Leistungsmanipulation vorzugehen,

 auf sexistische und gewalttätige Äußerungen zu verzichten.

· beim  Umgang  mit  personenbezogenen  Daten  der  mir  anvertrauten  Kinder,  Jugendlichen  und  jungen
Erwachsenen die Datenschutzbestimmungen einzuhalten.

· einzugreifen, wenn in meinem Umfeld gegen den Verhaltenskodex verstoßen wird und den Vorstand bzw.
die Ansprechpersonen zu informieren.

· den  Vorstand  umgehend  zu  informieren,  wenn  gegenüber  meiner  Person  ein  Tatverdacht  oder  eine
Verurteilung eine Staftat nach §72 a SGB VIII nach meiner Tätigkeitsaufnahme im Verein vorliegt.

Ich erkläre ferner, dass ich noch nie wegen einer Straftat, 

 die sich gegen die sexuelle Selbstbestimmung richtet, verurteilt wurde und das gegen mich noch nie ein
polizeiliches Ermittlungs-  bzw.  ein  Strafverfahren wegen einer  Straftat,  die  sich gegen die  sexuelle
Selbstbestimmung richtet, anhängig war. Insbesondere ist ein solches polizeiliches Ermittlungs- bzw.
Strafverfahren auch aktuell nicht anhängig

bitte wenden
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 die eine Gefährdung des demokratischen Rechtsstaates darstellt,verurteilt wurde und das gegen mich
noch nie ein polizeiliches Ermittlungs- bzw. ein Strafverfahren wegen einer Straftat,  die eine Gefährdung
des demokratischen Rechtsstaates darstellt,  anhängig war.Insbesondere ist ein solches polizeiliches
Ermittlungs- bzw. Strafverfahren auch aktuell nicht anhängig.

Name/Vorname: _______________________________________

Geburtsdatum: _______________________________________

Anschrift: _______________________________________

_______________________________________

Sportorganisation: _______________________________________

Ort, Datum: _______________________________________

Unterschrift: _______________________________________
· Derzeit führt §72a Abs. 1, Satz 1 SGB VIII folgende Straftaten auf:
§ 171 StGB Verletzung der Fürsorge- oder Erziehungspflicht

§ 174 StGB Sexueller Missbrauch von Schutzbefohlenen
§ 174a StGB Sexueller Missbrauch von Gefangenen, behördlich Verwahrten oder Kranken und

Hilfsbedürftigen in Einrichtungen
§ 174b StGB Sexueller Missbrauch unter Ausnutzung einer Amtsstellung
§ 174c StGB Sexueller Missbrauch unter Ausnutzung eines Beratungs-, Behandlungs- oder

Betreuungsverhältnisses
§ 176 StGB Sexueller Missbrauch von Kindern
§ 177 StGB Sexuelle Nötigung, Vergewaltigung
§ 178 StGB Sexuelle Nötigung und Vergewaltigung mit Todesfolge
§ 179 StGB Sexuelle Missbrauch widerstandsunfähiger Personen
§ 180 StGB Förderung sexueller Handlungen Minderjähriger
§ 180a StGB Ausbeutung von Prostituierten
§ 181a StGB Zuhälterei
§ 182 StGB Sexueller Missbrauch von Jugendlichen
§ 183 StGB Exhibitionistische Handlungen
§ 183a StGB Erregung öffentlichen Ärgernisses
§ 184 StGB Verbreitung pornografischer Schriften
§ 184a StGB Verbreitung gewalt- und tierpornografischer Schriften
§ 184b StGB Verbreitung, Erwerb und Besitz kinderpornografischer Schriften
§ 184c StGB Verbreitung, Erwerb und Besitz jugendpornografischer Schriften
§ 184d StGB Verbreitung pornografische Darbietung durch Rundfunk, Medien- oder Teledienste

§ 184e StGB Ausübung der verbotenen Prostitution
§ 184f StGB Jugendgefährdende Prostitution
§ 225 StGB Misshandlung von Schutzbefohlenen
§ 232 StGB Menschenhandel zum Zweck der sexuellen Ausbeutung
§ 233 StGB Menschenhandel zum Zweck der Ausbeutung der Arbeitskraft
§ 233a StGB Förderung des Menschenhandels
§ 234 StGB Menschenraub
§ 235 StGB Entziehung Minderjähriger
§ 236 StGB Kinderhandel 
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